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Anhang
Muster 1

Versandverfahren

Bürgschaftsurkunde 
(Gesamtbürgschaft für mehrere Versandverfahren)

I. Bürgschaftserklärung

1. Der (Die) Unterzeichnete ......................................................................................................................................................................   (*)

mit Wohnsitz (Sitz) in ............................................................................................................................................................................. (2)

leistet hiermit bei der Zollstelle der Bürgschaftsleistung

bis zum Höchstbetrag von ..........................................................  selbstschuldnerische Bürgschaft gegenüber dem Königreich Belgien,
dem Königreich Dänemark, der Bundesrepublik Deutschland, der Deutschen Demokratischen Republik, der Republik Griechen
land, dem Königreich Spanien, der Französischen Republik, Irland, der Italienischen Republik, dem Großherzogtum Luxemburg, 
dem Königreich der Niederlande, der Portugiesischen Republik, dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland (3)

für die Beträge, die der Hauptverpflichtete.............................................................................................................................................  (4)
den genannten Staaten aufgrund von Zuwiderhandlungen, die im Verlauf eines von ihm durchgeführten Versandverfahrens began
gen worden sind, insgesamt an Zöllen, Steuern, Abschöpfungen und anderen Abgaben - mit Ausnahme von Geldstrafen oder Buß
geldern - schuldet oder schulden wird, und zwar bezüglich der Haupt- oder Nebenverbindlichkeiten, der Unkosten und der 
Zuschläge.

2. Der (Die) Unterzeichnete verpflichtet sich, binnen einer Frist von dreißig Tagen nach der ersten schriftlichen Aufforderung der 
zuständigen Behörden der unter Nummer 1 genannten Staaten die geforderten Beträge bis zu dem angeführten Höchstbetrag ohne 
Aufschub zu zahlen, sofern er (sie) oder ein anderer Beteiligter vor Ablauf dieser Frist nicht den zuständigen Behörden gegenüber 
nachgewiesen hat, daß im Verlauf des Versandverfahrens keine Zuwiderhandlung im Sinne der Nummer 1 begangen worden ist.

Die zuständigen Behörden können aus für stichhaltig erachteten Gründen auf Antrag der (des) Beteiligten die Frist von dreißig Tagen 
nach der schriftlichen Aufforderung, innerhalb welcher der (die) Unterzeichnete die geforderten Beträge zu zahlen hat, verlängern. 
Die sich aus der Gewährung dieser zusätzlichen Frist ergebenden Kosten, insbesondere die Zinsen, sind so zu berechnen, daß sie 
dem Betrag entsprechen, der hierfür auf dem jeweiligen einzelstaatlichen Geld- und Kapitalmarkt gefordert wird.

Dieser Höchstbetrag kann um die Beträge, die aufgrund dieser Bürgschaftserklärung bereits bezahlt worden sind, nur dann vermin
dert werden, wenn der (die) Unterzeichnete im Rahmen eines Versandverfahrens in Anspruch genommen wird, das vor Eingang der 
vorhergehenden Zahlungsaufforderung oder innerhalb von dreißig Tagen danach begonnen hat.

3. Diese Bürgschaftserklärung ist vom Tag ihrer Annahme durch die Zollstelle der Bürgschaftsleistung an verbindlich.

Das Bürgschaftsverhältnis kann von dem (der) Unterzeichneten sowie von dem Staat, in dem die Zollstelle der Bürgschaftsleistung 
liegt, jederzeit aufgelöst werden.

Die Auflösung wird am sechzehnten Tag nach ihrer Bekanntgabe an den anderen Beteiligten wirksam.

Der (Die) Unterzeichnete haftet weiter für die Zahlung der Beträge, die aufgrund von Versandverfahren im Rahmen dieser Verpflich
tung fällig werden, wenn diese Verfahren vor dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Auflösung begonnen haben: dies gilt auch 
dann, wenn die Zahlung erst später gefordert wird.

( ) Name und Vorname bzw. Firma
(2) Vollständige Anschrift
(3) Der Name des Staates oder der Staaten, dessen Hoheitsgebiet nicht berührt wird, ist zu streichen
(4) Name und Vorname bzw. Firma und vollständige Anschrift


